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Erläuternde Bemerkungen 

zum Entwurf eines Gesetzes über die Fernpassstraße GmbH 

I. 

Allgemeines 

A. 

Es ist beabsichtigt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Firmenwortlaut „Fernpassstraße 
GmbH“, deren alleiniger Gesellschafter das Land Tirol ist und deren Sitz sich in Innsbruck befindet, zum 
Zweck der Bewirtschaftung der B 179 Fernpassstraße vom Knoten B 179 Fernpassstraße/ B 189 
Mieminger Straße bei Straßenkilometer 0,000 bis zum Grenztunnel Füssen bei Straßenkilometer 49,076 
zu gründen. 

Mit dem vorliegenden Entwurf sollen die nach Art. 44 Abs. 2 der Tiroler Landesordnung 1989 
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für die Übertragung von Aufgaben der 
Privatwirtschaftsverwaltung des Landes Tirol an die genannte Gesellschaft geschaffen werden. 

B. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden 
Gesetzes ergibt sich aus den Art. 15 Abs. 1 und 17 B-VG. 

 

C. 

Mit dem Inkrafttreten eines dem Entwurf entsprechenden Gesetzes sind weder für den Bund noch für die 
Gemeinden finanzielle Mehrbelastungen verbunden. Für das Land Tirol sind zusätzliche Einnahmen in 
derzeit nicht konkret bezifferbarer Höhe sowie die Verminderung von Aufwendungen aufgrund der 
Übertragung von Aufgaben der Privatwirtschaftsverwaltung des Landes auf die Gesellschaft zu erwarten. 

II. 

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Der Abs. 1 ermächtigt die Landesregierung zur Gründung der Gesellschaft. 

Der Abs. 2 benennt jene Grundsätze für die Gestion der Gesellschaft, die in den Gesellschaftsverträgen 
sicherzustellen sind. Auf diese Weise wird die Ingerenz des Landes Tirol, insbesondere in strategischen 
Fragen, gewahrt. Den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit soll 
bei der Besorgung der Aufgaben der Gesellschaft Rechnung getragen werden. 

Zu § 2: 

Die Regelung sieht die Übertragung von Aufgaben der Privatwirtschaftsverwaltung des Landes Tirol an 
die Gesellschaft vor. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Straßenverwaltung der B 179 
Fernpassstraße, einschließlich des Betriebes und der Festsetzung und Einhebung einer Maut- oder 
Benutzungsgebühr und auch der Tragung der Straßenbaulast, ferner um die Projektierung, Errichtung, 
Erhaltung und den Betrieb dazugehöriger Nebenanlagen und weiters um den Erwerb und die Veräußerung 
von Liegenschaften, Bestandsrechten, Dienstbarkeiten, um sonstige Gebrauchsnahmen und 
Gebrauchsüberlassungen und die Durchführung von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen, die dem 
Gesellschaftszweck dienlich sind. 

Dabei ist zu beachten, dass die Übertragung von Angelegenheiten der Privatwirtschaftsverwaltung des 
Landes auf einen nichtstaatlichen Rechtsträger, der funktionell staatliche Verwaltung im Sinn des Art. 20 
Abs. 1 B-VG besorgt (das dürfte aufgrund der gegebenen organisatorischen und funktionellen 
Nahebeziehung der neuen Gesellschaft zum Land Tirol der Fall sein), nach der jüngsten Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes (VfGH 5.10.2023, G 265/2022) dem Sachlichkeitsgebot und dem 
Effizienzgebot entsprechen muss. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt, weil sich die in Rede 
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stehenden Aufgaben der Privatwirtschaftsverwaltung des Landes durch die Gesellschaft effizienter 
besorgen lassen. 

In deren Rahmen sind einerseits durch entsprechende Spezialisierung die Aquise und der gezielte Aufbau 
von Expertenwissen für die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung eines digitalen 
Mautsystems möglich. Andererseits bedingt der Betrieb einer Mautstraße als Wirtschaftsbetrieb neben 
dem aufzubauenden Expertenwissen den flexiblen Einsatz von Personal- und Sachressourcen sowie 
flexible Entscheidungsprozesse. Diese Flexibilität und die damit verbundenen Anforderungen 
(Arbeitszeiten, Personalaquise, Auftragsvergabe, etc.) sind im rechtlichen und organisatorischen Korsett 
eines ausgegliederten Rechtsträgers besser umsetzbar. Darüber hinaus ist die Finanzierung hinsichtlich 
der Errichtung der Infrastruktur und des Betriebes durch die Gesellschaft selbst vorgesehen. Die 
Darstellung des Finanzierungs- und Liquiditätsplanes wäre beim Land Tirol im Rahmen der geltenden 
Haushaltsvorschriften für öffentliche Haushalte nicht oder nur schwer darstellbar. 

Zusammenfassend entspricht die vorgesehene Ausgliederung der Straßenverwaltung der B 179 
Fernpassstraße den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und ist zudem 
aus den oben genannten Gründen sachlich gerechtfertigt. 

Zu § 3: 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 


